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Vergabestelle Datum der Versendung 

Vergabeart 

Öffentliche Ausschreibung 
Beschränkte Ausschreibung mit Teilnah-
mewettbewerb 
Beschränkte Ausschreibung ohne Teil-
nahmewettbewerb 
Freihändige Vergabe 

Internationale NATO-Ausschreibung 

Ablauf der Angebotsfrist 

Datum Uhrzeit 

Eröffnungstermin 

Datum Uhrzeit 

Ort 

Raum 

Bindefrist endet am 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 

(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A) 

Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019) 

216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

227 Zuschlagskriterien 

242 Instandhaltung 

Informationen zur Datenerhebung 

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 

214 Besondere Vertragsbedingungen 

225 Stoffpreisgleitklausel 

228 Nichteisenmetalle 

241 Abfall 

244 Datenverarbeitung 

246 Aufträge für Gaststreitkräfte 

247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 

247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften 

625 NATO Infrastrukturbauten 
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

213 Angebotsschreiben 

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 

124 Eigenerklärung zur Eignung 

125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 

221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 

224 Angebot Lohngleitklausel 

233 Nachunternehmerleistungen 

234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 

248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Vertragsformular für Instandhaltung: 

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im 
Namen und für Rechnung 

zu vergeben. 
Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und für Rechnung 

zu vergeben. 

2 Kommunikation 

Die Kommunikation erfolgt 

elektronisch über die Vergabeplattform 

auf andere Weise (schriftlich/Textform) 
in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach 
schriftlich oder in Textform 

Stelle 

Straße Fax 

PLZ/Ort E-Mail

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

3.2 - frei -
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PB_Instand GMA 2018 excel und doc Datei

Eigenerklärung zu Tariftreue, Mindeststundenentgelt und Entgeltgleichheit (§ 11 TVergG LSA)

Nachweise VdS- Anerkennung für Errichterunternehmen für Fachbereich Einbruchmeldeanlagen

Eigenerklärung zum Nachunternehmereinsatz

des Landkreises Saalekreis, Domplatz 9, 06217 Merseburg

(Rechnungsanschrift: Landkreis Saalekreis, Zentraler Rechnungseingang,

Bauamt, Sachgebiet Hochbau, Domplatz 9 in 06217 Merseburg)

Rechnungslegung über Planungsbüro

Landkreis Saalekreis, Dezernat I, Vergabestelle 
Ansprechpartnerin: Axinja Wilhelm

wie unter Pkt. c) benannt
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3.3 Nachforderung 

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 

nachgefordert. 
teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

 nicht nachgefordert. 

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

4 Losweise Vergabe 

nein 

ja, Angebote sind möglich 

 nur für ein Los 

 für ein Los oder mehrere Lose 

 nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

5 Mehrere Hauptangebote 

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 

zugelassen. 
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 
§ 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.
nicht zugelassen.

6 Nebenangebote 

6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. 

6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

für die gesamte Leistung 
nur für nachfolgend genannte Bereiche: 

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 

unter folgenden weiteren Bedingungen: 
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
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7 Angebotswertung 

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 

Zuschlagskriterium Preis 
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesonde-
re unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instand-
haltungsangeboten. 
Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien 

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent 
eingeräumt. 
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein 
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. 
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

8 Zugelassene Angebotsabgabe 

Elektronisch 

 in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu übermitteln. 

Schriftlich 

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben: 

siehe Briefkopf 

Stelle: 

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe 

„Angebot für 

Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

Vergabenummer: Leistung: 

„ 

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 
Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): 

10 
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VST-260/2025/Wi Modernisierung elektronische Melde- und Überwachungsanlagen

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Nachprüfungsstelle oder 3. Vergabekammer 
Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle (Saale)

Hinweis:
Es wird um Einreichung einer GAEB- Datei (D84/X84/P84) mit dem Angebot gebeten.

Ergänzung zu Punkt 2: Die Kommunikation während des Vergabeverfahrens erfolgt elektronisch über
die Vergabeplattform. Es liegt in alleiniger Verantwortung des Bewerbers/Bieters, sich während des
Vergabeverfahrens über Bieterinformationen, eventuelle Aktualisierungen der Vergabestelle auf dem
Laufenden zu halten.

Zuständiges Planungsbüro und Ansprechpartner:
Planungs-und Ingenieurbüro für Kommunikations- und Elektrotechnik Novy, Matthias Novy,
Musikantenweg 17, 06796 Sandersdorf- Brehna
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Merkblatt

Informationen nach Art. 13 & 14 Datenschutzverordnung 

(DSGVO) – Vergabeverfahren

Verantwortlicher für die

Datenverarbeitung

Ansprechpartner

bei Fragen zum Sachverhalt

Landkreis Saalekreis
Der Landrat

Domplatz 9
06217 Merseburg

Telefon: 03461 40-0
E-Mail: info@saalekreis.de

Landkreis Saalekreis
Dezernat I, Vergabestelle

Domplatz 9

06217 Merseburg

Telefon: 03461 40-1142

E-Mail: vergabestelle@saalekreis.de

Kontaktdaten des behördlichen

Datenschutzbeauftragten

Bei Fragen zum Datenschutz

Datenschutzbeauftragter
Landkreis Saalekreis

Telefon: 03461 40-2828
E-Mail: datenschutzbeauftragter@saalekreis.de

Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage

Beschreibung der Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage:

Art. 6 Abs.1 Buchst. b DSGVO (privatrechtlicher Vertrag) 
Art. 6 Abs.1 Buchst. c DSGVO (Kraft Gesetz) in Verbindung § 122 GWB, § 42 VgV, § 6a EU VOB/A, 
6a VOB/A, § 31 UVgO

Folgen bei Nichtbereitstellung der Daten durch die betroffene Person

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben, für 
einen Vertragsabschluss erforderlich oder die betroffene Person ist verpflichtet die personenbezo-
genen Daten zur Antragsbearbeitung bereitzustellen.

Mögliche Folgen der Nichtbereitstellung bzw. Zurückhaltung von personenbezogenen Daten sind: 

Soweit aufgrund fehlender Daten keine Eignungsprüfung erfolgen kann, führt dies zum 
Ausschluss von der Auftragsvergabe.

Die Nichtbereitstellung der Freiwillige Angaben führt zu keiner negativen Auswirkung. Bei einer Be-
reitstellung kann der Nutzung jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widersprochen wer-
den.

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten -

sofern eine Notwendigkeit besteht

Elektronische Vergabeplattform des Landes Sachsen-Anhalt sowie des Bundes, Externe Prüfer,
Fördermittelgeber

Geplante Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Orga-

nisation

 nein  jaja

automatisierte Entscheidungsfindung (Profiling)

Eine automatische Entscheidungsfindung erfolgt nicht.
Ein Profiling seitens der Kreisverwaltung findet nicht statt.
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Speicherdauer der Daten, bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer

Die Speicherdauer für die erhobenen Daten richtet sich unter Beachtung gesetzlicher Aufbewah-
rungsfristen nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. e DSGVO i.V.m. dem Akten- und Löschplan des Landkreises 
Saalekreises in der Regel 10 Jahre.

Information zu Betroffenenrechten

Auf Ihre Rechte zu Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenüber-
tragbarkeit und Widerspruch bezüglich aller Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten weisen 
wir Sie an dieser Stelle ausdrücklich hin. Rechtsgrundlagen hierfür sind die Art. 15 bis 21 DSGVO.

Beruht die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung, können Sie diese jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sie haben das Recht Beschwerden beim Landesbeauftragten für Datenschutz zu erheben. 
Postanschrift: 
Landesbeauftragter für den Datenschutz Sachsen-Anhalt
Otto-von-Guericke-Str. 34a, 39104 Magdeburg
E-Mail: poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de
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Vergabenummer 

Baumaßnahme 

Leistung 

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

Mit der Ausführung ist zu beginnen 

am    . 

spätestens    Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 

in der  KW   ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 
(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum

 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

am    . 
innerhalb von  Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 
Ausführungsbeginn. 
in der    KW  , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 

in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 

vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 

aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen 
oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 

€ (ohne Umsatzsteuer) 
Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt  Prozent der im Auftragsschreiben genannten 
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils 
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu 
erbringenden Leistungen entspricht. 

VST-260/2025/Wi Seite 7 von 124

VST-260/2025/Wi

Museum Merseburg Domplatz 9

Modernisierung elektronische Melde- und Überwachungsanlagen

01.04.2026

31.08.2026

 



214 
(Besondere Vertragsbedingungen) 

©  VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 2 von 2 

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung 
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf Tage. 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist 
Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 

- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 

- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den 
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 frei 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 
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Besondere Nachweise zur fachlichen Eignung:
VdS- Anerkennung für Errichterunternehmen für Fachbereich Einbruchmeldeanlagen

Es wird um Einreichung einer GAEB- Datei (D84/X84/P84) mit dem Angebot gebeten.

Der Ausschreibung ist das Fabikat NOVAR by Honeywell, Produkt Honeywell Security
zugrunde gelegt, das die Bestandsanlage auch von Fabrikat Honeywell ist und diese Anlage
nur getauscht werden soll. Gleichwertige Fabrikate sind zugelassen.
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Ergänzende Vertragsbedingungen zu den §§ 17 und 18 des Tariftreue- und Vergabegesetzes

Sachsen-Anhalt (TVergG LSA)

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf dessen Verlangen nach
§ 17 TVergG LSA seine Entgeltabrechnungen sowie die Unterlagen über die Abführung
von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 TVergG LSA
vorzulegen. Der Auftragnehmer hat seine Arbeitnehmer auf die Möglichkeit solcher
Kontrollen hinzuweisen. Der Auftragnehmer hat vollständige und prüffähige Unterlagen
nach § 17 Abs. 1 Satz 2 TVergG LSA über die eingesetzten Arbeitnehmer bereitzuhalten.

2. Zur Sicherung der in § 11 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 genannten vergaberechtlichen
Hauptpflichten und der in § 12 Satz 2 und § 17 Satz 4 genannten vergaberechtlichen
Nebenpflichten des Auftragnehmers ist der öffentliche Auftraggeber berechtigt, gegen
jeden schuldhaften Verstoß Sanktionen nach den folgenden Maßgaben zu vereinbaren.
Die Sanktionen sind unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit nach Art und Umfang des
Verstoßes zu bemessen.

a) Verstöße gegen Nebenpflichten:
Bei erstmaligem Verstoß gegen Nebenpflichten kann eine Verwarnung erteilt oder eine
Vertragsstrafe von bis zu 1 % des Auftragswertes verhängt werden, sofern keine
Nachbesserung innerhalb von 30 Tagen erfolgt.

b) Wiederholte Verstöße gegen Nebenpflichten:
Bei wiederholtem Verstoß gegen Nebenpflichten kann, sofern eine Nachbesserung
innerhalb von 30 Tagen nicht erfolgt, eine Vertragsstrafe von bis zu 3 % des
Auftragswertes verhängt werden.

c) Verstöße gegen Hauptpflichten:
Bei Verstößen gegen Hauptpflichten kann eine Vertragsstrafe von bis zu 5 % des
Auftragswertes verhängt werden; zusätzlich kann eine fristlose Kündigung des
Vertrages oder eine Auftragssperre von bis zu sechs Monaten erfolgen.

d) Höchstgrenze der Vertragsstrafen:

Insgesamt darf die Summe aller Vertragsstrafen bei mehreren Verstößen 10 %
des Auftragswertes nicht überschreiten

3. Der öffentliche Auftraggeber darf Maßnahmen nach Nummer 2 dieser Ergänzenden
Vertragsbedingungen unabhängig von der Geltendmachung einer Vertragsstrafe aus
anderem Grunde sowie von der Geltendmachung sonstiger Ansprüche ergreifen.

Stand: 18.11.2025

(Version 1) Vordruckstelle - electronic-formular-design
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 Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 

1.1 Formblätter 

 Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
 Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer

Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-

angebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)
 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-

geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)

 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes
Hauptangebot)

 Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)


 

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen 

 Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder
Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder
Einheitliche Europäische Eigenerklärung

 
 

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen 

 Leistungsverzeichnis mit den Preisen
 Produktangaben in folgenden Positionen:

 

1.4 sonstige Unterlagen 

 Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise


VST-260/2025/Wi Seite 10 von 124

VST-260/2025/Wi 27.08.2025

Museum Merseburg Domplatz 9

Modernisierung elektronische Melde- und Überwachungsanlagen

gemäß Bieterangabenverzeichnis im Leistungsverzeichnis

Gaeb-Datei

z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise



216 
(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen) 

©  VHB - Bund - Ausgabe 2017 – Stand 2019 Seite 2 von 2

2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 

2.1 Formblätter 

 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223


 

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 

 Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben
 Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-

gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
 Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)

bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
 rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol-

venzplanes angegeben wurde)
 Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
 Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-

nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
 Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
 Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit

Angabe der Lohnsummen
 
 

2.3 leistungsbezogene Unterlagen 

 Produktdatenblätter benannter Fabrikate


2.4 sonstige Unterlagen 

 Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen)

 
 
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Vergabenummer 

Baumaßnahme 

Leistung 

Technische Anlage 

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
Hier: Angebotsteil Instandhaltung 

1 Sie erhalten 

beiliegende(s) Vertragsformular(e) ………………………. 

beigefügte Arbeitskarten 

2 Gegenstand des Angebots sind sowohl die Erstellung der Anlage als auch deren 

Inspektion,  

Wartung, 

Instandsetzung, 

……………… 

3 Im Vertragsformular und 

in Anlage ….. zum Vertragsformular 

 in den Beiblättern des Vertragsformulars  

sind die geforderte Vergütung und die dazu geforderten Angaben einzutragen. 

Weiterhin sind 

in einer gesonderten Aufstellung/Arbeitskarte die von Ihnen vorgesehenen regelmäßigen Leis-
tungen (Inspektions- und Wartungsarbeiten einschließlich Zeitabstände) für die verschiedenen 
Anlagenteile/Geräte einzutragen. Wird die Aufstellung/Arbeitskarte nicht mit dem Angebot vor-
gelegt, erfolgt keine Nachforderung. Das Angebot wird ausgeschlossen.  

die beigefügte/n Arbeitskarte/n hinsichtlich der Arbeiten in dem von Ihnen für erforderlich gehal-
tenen Umfang und/oder Fristen zu ändern. Werden/Wird die Arbeitskarte/n nicht mit dem Ange-
bot vorgelegt, erfolgt keine Nachforderung. Das Angebot wird ausgeschlossen. 

die in der/den beigefügte/n Arbeitskarte/n beschriebenen Leistungen ohne Änderungen anzu-
bieten 

4 Prüfung und Wertung 

Ist der Angebotsteil Instandhaltung nicht wertbar, wird das Angebot insgesamt (und damit auch der 
Angebotsteil Erstellung der Anlage) ausgeschlossen. 

……………… 
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Der Angebotswertung werden die angebotenen Preise für die vertraglich vorgesehene Laufzeit zu-
grunde gelegt. Bei einer Laufzeit bis zu 5 Jahren erfolgt dies ohne Anwendung eines Barwertfaktors 
(statische Berechnung: Instandhaltungskosten/Jahr x Laufzeit).  Bei einer vertraglich vorgesehenen 
Laufzeit von mehr als 5 Jahren werden die angebotenen Preise bei der Wirtschaftlichkeits-
berechnung mit dem Barwertfaktor für die Kapitalisierung [Anlage 1 zu § 20 der Verordnung über die 
Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsver-
ordnung - ImmoWertV) vom 19.05.2010 (BGBl I S. 639 ff)] multipliziert. Der Zinssatz für die Berech-
nung des Barwertfaktors beträgt _______% 1  

Preisgleitklauseln bleiben bei der Wertung unberücksichtigt. Die Positionen, die nur auf besondere 
Aufforderung durch den Auftraggeber zur Ausführung kommen, werden nicht gewertet, es sei denn, 
in den Vergabeunterlagen wird ein Wertungsmodus genannt. 

1 Der Zinssatz ist bei Vertragslaufzeit von mehr als 5 Jahre von der Vergabestelle einzutragen. 
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